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Erläuterungen 

1. Ausganglage 

In den Jahren 2016 bis 2018 entwickelte die Planungsbehörde von Münsin-
gen eine städtebauliche Vorstellung für das Gebiet «Bahnhof West». Die 
wichtigsten Merkmale des neuen Quartiers «Bahnhof West» wurden in einem 
behördenverbindlichen Richtplan geregelt. 

Der Richtplan «Bahnhof West» vom 2. Mai 2018 hat seinen Zweck nun 
grossmehrheitlich erfüllt, weil 

• der Sektor 2 des Richtplans entsprechend den Vorgaben aus dem Richt-
plan mit der UeO q «Senevita» überbaut worden ist; 

• für die Sektoren 3 und 4 des Richtplans ein Richtprojekt vorliegt, welches 
in den geänderten Bestimmungen zur Zone mit Planungspflicht (ZPP) B 
«Bahnhof West» verankert wird. 

 

Abbildung 1: Gesamtübersicht über das Richtplangebiet mit Teilbereichen 

2. Teil-Aufhebung des Richtplans «Bahnhof West» vom 2. 5 18 
für die Sektoren 2, 3 und 4 

Sobald die geänderte ZPP B «Bahnhof West» rechtskräftig wird, sollen als 
Folge davon, die Festlegungen in Richtplankarte sowie Richtplantext betref-
fend die Sektoren 2, 3 und 4 des Richtplans «Bahnhof West» aufgehoben 
werden. 

Von der Aufhebung wird der Sektor 1 des Richtplans ausgenommen. Dieser 
Teil der ZPP B «Bahnhof West» (Parzelle GB Nr. 93) wird neu in die ZPP AN 
«Sägegasse» umbenannt. 

Richtprojekt 

Senevita 
Sektor B1 
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3. Verbleibender Richtplan-Teil (Sektor 1) 

Für den Sektor 1 des Richtplans «Bahnhof West» behalten die entsprechen-
den Festlegungen der Richtplankarte sowie des Richtplantextes weiterhin 
Gültigkeit. 

 

Abbildung 2: Zoom auf den Sektor B1 innerhalb des Richtplans «Bahnhof West» 

4. Begründung und planerische Beurteilung 

Die Teil-Aufhebung des Richtplans begründet sich damit, dass mit der Durch-
führung eines anerkannten qualitätssichernden Verfahren geänderte Ver-
hältnisse und neue Erkenntnisse vorliegen. Gestützt auf die Ergebnisse aus 
dem anerkannten qualitätssichernden Verfahren (Richtprojekt) sind die Fest-
legungen aus dem Richtplan für die Sektoren 3 und 4 zu grossen Teilen 
überholt. Zudem wird das ausgearbeitete Richtprojekt in die baurechtliche 
Grundordnung der Gemeinde Münsingen überführt und darin verankert wer-
den. Eine Änderung des Richtplans hätte dieselben Festlegungen wie die ge-
änderte Grundordnung, was diesen insgesamt obsolet macht. Diese Ände-
rung der baurechtlichen Grundordnung bzw. der ZPP B «Bahnhof West» ist in 
der Beschlusskompetenz des Parlaments und unterliegt dem fakultativen 
Referendum. 

5. Verfahren 

Der Richtplan ist ein behördenverbindliches Planungsinstrument; dies im 
Gegensatz zu den grundeigentümerverbindlichen Nutzungsplänen. Die Be-
schlusskompetenz für behördenverbindliche Instrumente liegt beim Gemein-
derat. 

Die Teil-Aufhebung des Richtplans «Bahnhof West» wird im ordentlichen Ver-
fahren nach Art. 58 ff. BauG durchgeführt. Dieses umfasst die öffentliche 
Mitwirkung, die kantonale Vorprüfung, die Beschlussfassung (durch den Ge-
meinderat) und die Genehmigung durch den Kanton. 

Die öffentliche Mitwirkung, kantonale Vorprüfung und Beschlussfassung er-
folgen im Sinne der Einheit der Materie zusammen mit der Änderung der 
ZPP B «Bahnhof West». 

Die vorliegende Teil-Aufhebung des Richtplans «Bahnhof West» wurde vom 
Gemeinderat Münsingen am 29.10.2025 zuhanden der öffentlichen Mitwir-
kung verabschiedet. 

Verbindlichkeit 

Verfahren 

Beschluss  
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Teil-Aufhebung 

1. Richtplankarte 

Die Planinhalte zu den Sektoren 2, 3 und 4 werden aufgehoben. 

 

 

Es verbleiben Titelblatt, Genehmigungsvermerke sowie Planausschnitt zum 
Sektor 1 mit entsprechenden Legendeinhalten: 
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2. Richtplantext mit Erläuterungen 

Der Richtplantext mit Erläuterungen unterscheidet zwischen den Erläuterun-
gen ohne Rechtsverbindlichkeit im Teil A und den behördenverbindlichen 
Richtplaninhalten im Teil B. 

A Erläuterungen (nicht behördenverbindlich) 

Die Erläuterungen im Teil A ohne Rechtsverbindlichkeit werden mit der Teil-
Aufhebung des Richtplans nicht angepasst. Sie sind sinngemäss auf den 
weiterhin behördenverbindlich geltenden Sektor 1 zu beziehen. 
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B Richtplan (behördenverbindlicher Teil) 

Der Richtplantext wird in Bezug auf die Teil-Aufhebung sowie den verbleiben-
den Sektor 1 wie folgt angepasst (Änderungen rot durchgestrichen): 
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Genehmigungsvermerke 

Mitwirkung vom  ........................................................  

Kantonale Vorprüfung vom  ........................................................  

Beschlossen durch den Gemeinderat am  ..........................................................  

Der Präsident:  ........................................................  

Der Gemeindeschreiber:  ........................................................  

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 

Münsingen, den  ........................................................  

Der Gemeindeschreiber:  ........................................................  

Genehmigt durch das Amt für 
Gemeinden und Raumordnung am 

 ..........................................................  

 


